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Eine Dienstleistung des Schwe

Steuervorteile von Sparanlagen bei
Banken und Versicherungen

Gegen Ende jeden Jahres werden die Bauernfamilien
von verschiedensten Seiten auf die Steuervorteile, die
sich durch das Einlegen eines Sparbetrages in einer
Versicherung oder andere steuerbeglinstigte Vorsorge-
formen ergeben, aufmerksam gemacht und zu Einla-
gen animiert. Die Banken, Versicherungsgesellschaf-
ten, aber auch andere Anlageberater, sind in diesem
Gebiet sehr aktiv. In der Werbung wird oft mit pau-
schalisierten Aussagen gearbeitet, die fiir den Einzelfall
nicht zutreffen. Verlockend sind die Angebote allemal,
denn wer mdchte nicht dem Steuervogt ein Schnipp-
chen schlagen. Nur schon die Idee, Steuern sparen zu
kdnnen, verleitet oft dazu, ohne genaue Uberpriifung
der eigenen Situation, einen Vertragsabschluss vorzu-
nehmen. Gerade bei kleinen Einkommen sind aber die
Steuervorteile sehr gering, ja es kdnnen daraus sogar
Mehrsteuern resultieren.

Neben den steuerlichen Aspekten sind aber auch die
anderen Auswirkungen derartiger Anlagen genau zu
prifen. Natirlich ist es richtig, die echten Vorteile aus-
zunutzen. Dies darf aber nicht uniiberlegt erfolgen,
sondern sollte das Ergebnis einer genauen Priifung der
eigenen Situation sein. Oft bieten sich flir die Bauern-
familien auch alternative Méglichkeiten.

Welches sind denn (iberhaupt die steuerbegiinstigten
Vorsorgeformen und wie wirken sie?

Die "normale" Lebensversicherung (Saule 3b)

Diese Sparform existiert seit Gber hundert Jahren. Sie
wird heute oft nicht mehr unter dem Titel Lebensversi-
cherung angeboten, sondern unter irgend einem
Modenamen. Die steuerliche Begiinstigung liegt zum
einen darin, dass die Pramie bis zu einem kantonal
festgelegten Hochstbetrag (Pauschalabzug fiir Versi-
cherungspramien und Sparbuchzinsen) vom Einkom-
men abgezogen werden kann. Zum anderen unterliegt
die Rendite (Zins und Uberschuss) nicht der Einkom-
menssteuer. Der Gewinn geht unversteuert direkt ins
Vermdgen Uber. Wahrend der Laufzeit des Vertrages
muss aber der Riickkaufswert (Sparwert) der Police als
Vermdgen in der Steuererkldrung deklariert werden.
Bei der Auszahlung bei Vertragsablauf erfolgt keine Be-
steuerung.

Aus steuerlichen Griinden kann bei Personen, die liber
sehr hohe Einkommen verfiigen, auch die mit einer
Einmaleinlage finanzierte Lebensversicherung Vorteile
bieten.

Die gebundene Vorsorge (Saule 3a)

Im Rahmen der Sdule 3a bieten die Versicherungsge-
sellschaften und Banken gebundene Vorsorgepolicen
resp. Vorsorgesparhefte an.

Fir das Jahr 2007 kénnen Erwerbstatige, die Beitrdge
an eine Pensionskasse bezahlen, einen Maximalbe-
trag von Fr. 6365.-- einlegen. Erwerbstdtige, ohne
Pensionskasse (2. Saule), kénnen 20 % ihres Er-
werbseinkommens, im Maximum Fr. 31'824.--, einle-
gen.

Die Einlagen sind bei den Steuern vollumfénglich vom
Einkommen abziehbar. Mit anderen Worten, das steu-
erbare Einkommen sinkt um den Betrag der Einlage.
Das Sparkapital unterliegt wahrend der Spardauer
nicht der Vermdgenssteuer und die Zinsen und Ge-
winnanteile gehen direkt ins Vermdgen Uiber. Bei Aus-
zahlung des Sparguthabens wird eine einmalige Be-
steuerung des Kapitals, in der Regel zu einem reduzier-
ten Einkommenssteuersatz oder Spezialtarif, vorge-
nommen. Die Steuerbelastung ist je nach Kanton sehr
unterschiedlich.

Die freiwillige berufliche Vorsorge (Saule 2b)

Die Selbstandigerwerbenden haben aber auch die Mdg-
lichkeit, bei ihrem Berufsverband (Vorsorgestiftung der
schweizerischen Landwirtschaft) der freiwilligen beruf-
lichen Vorsorge (Pensionskasse) beizutreten. Die an
die freiwillige berufliche Vorsorge entrichteten Pramien
werden bei der Berechnung des steuerbaren Einkom-
mens vollumfanglich abgezogen. Die Zinsen und Ge-
winnanteile gehen direkt ins Vermégen tber. Das an-
gesammelte Kapital unterliegt nicht der Vermégens-
steuer. Bei der Auszahlung erfolgt, wie bei der Sdule
3a, eine einmalige Besteuerung. Die Einlagemdglichkei-
ten sind bei der freiwilligen beruflichen Vorsorge flexib-
ler als bei der Sdule 3a. Es kénnen auch erhebliche
Einkaufe fir fehlende Beitragsjahre getdtigt werden.
Die halbe Pramie kann (muss aber nicht) dem Betrieb
belastet werden. Damit sinkt das AHV-pflichtige Ein-
kommen um den halben Betrag der Pramie und die
AHV-Rechnung reduziert sich dementsprechend.

Fazit: Die Steuervorteile resultieren bei der Saule 2b
und der Saule 3a in der Differenz zwischen dem einge-
sparten Steuerbetrag wahrend der Beitragsdauer und
dem zu erbringenden Steuerbetrag bei der Auszahlung
des Kapitals. Es leuchtet ein, dass infolge der Progres-
sion der Steuertarife die Vorteile vor allem dann gross
sind, wenn ein hohes steuerbares Einkommen vorhan-
den ist. Bei sehr kleinen Einkommen kann dagegen ei-
ne Steuermehrbelastung entstehen. Als Faustregel
kann davon ausgegangen werden, dass aus rein steu-
erlichen Griinden, ab einem steuerbaren Einkommen
von ca. Fr. 50'000.--, Steuervorteile zu erwarten sind.
Allerdings ist die ganze Sache mit Vorsicht zu genies-
sen, denn zwischen dem Vertragsabschluss und der
Auszahlung kénnen viele Jahre vergehen. In dieser Zeit
kénnen die Steuergesetze wesentlich geandert werden.

Die steuerbeglinstigte Vorsorge weist aber auch einige
Probleme auf, die unbedingt beachtet werden miissen.

Kapital ist fest gebunden

Fiir den Unternehmer stellt sich die Frage, wie fest sei-
ne Einlage gebunden sein darf und unter welchen Be-
dingungen das Geld wieder flissig gemacht werden
kann. Ist das Geld namlich fest gebunden, kann es
nicht mehr fiir unternehmerische Zwecke verwendet
werden. Dies kann sich bei einem Investitionsbedarf
auf dem Betrieb negativ auswirken.

Saule 2b und 3a: Das angesparte Kapital kann nur
bei Vorliegen von speziellen Bedingungen vorzeitig zu-
riickgezogen werden und auch eine Hinterlegung als
Pfand ist fiir rein unternehmerische Zwecke nicht mog-
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lich. In diese Vorsorgeformen investiertes Kapital kann
nicht mehr ohne weiteres fiir betriebliche Zwecke vor-
bezogen werden. Ein vorzeitiger Bezug ist fiir den Er-
werb oder fiir Investitionen in selbstbewohntes Wohn-
eigentum mdoglich. Auch die Amortisation einer mit
selbstbewohntem Wohneigentum in Verbindung ste-
hender Hypothek ist mdglich. Wird die Saule 3a Uber
eine Vorsorgepolice einer Versicherungsgesellschaft er-
richtet, entstehen bei einem vorzeitigen Riickzug je-
doch erhebliche Riickkaufsverluste. Flexibler verhalt es
sich diesbeztiglich, in der freiwilligen beruflichen Vor-
sorge, also der Sdule 2b bei der Vorsorgestiftung der
schweizerischen Landwirtschaft oder mit einem Saule
3a Konto bei einer Bank. Wenn die Bedingungen fir
eine Vorbezug erfillt sind, wird dieser gewahrt ohne
dass die im Lebensversicherungsgeschaft (blichen
Riickkaufsverluste anfallen. Das gleich gilt bei einer
Kiindigung und damit verbunden die Uberweisung des
Sparguthabens auf eine andere Vorsorgeeinrichtung.
Auch in diesem Fall erweist sich die Sdule 3a bei einer
Versicherungsgesellschaft aufgrund der Riickkaufs-
problematik gegeniiber der 2. Sdule oder der Saule 3a
Bankldsung als schlechtere Wahl.

Saule 3b: Bei der ,normalen" Lebensversicherung, im
Rahmen der Saule 3b, kann das Sparkapital durch
Kiindigung der Police ohne Probleme vorzeitig zuriick-
gezogen werden. In diesem Fall entstehen aber erheb-
liche Riickkaufsverluste, denn der Versicherer geht da-
von aus, dass der Kunde die vereinbarte Vertragsdauer
einhdlt. Tut er dies nicht, wird ihm bei der Berechnung
des Rickkaufswertes die Quittung présentiert. Zur Ka-
pitalbeschaffung kann die Lebensversicherung bis zur
Hohe ihres Riickkaufswertes belehnt werden. Fiir das
Darlehen, das die Bank oder die Versicherungsgesell-
schaft gewahrt, muss ein normaler Schuldzins bezahlt
werden. Damit werden, vor allem bei kleinen Einkom-
men, die Vorteile dieser Sparform wieder aufgehoben.

Von der Vorsorgeeinrichtung des Berufsverban-
des profitieren

Sind die Grundvoraussetzungen erfilllt, zum Beispiel:
(nicht zwingend kumulativ)

e man verflgt (iber ein hohes steuerbares Einkommen

e man hat keinen unmittelbaren Investitionsbedarf

o die Investitionen im Bereich Zweit- und Drittwohnung sind
entweder getatigt, nicht mdéglich oder verzégern sich

e es besteht die Gefahr der Uberschreitung von Einkom-
mensgrenzen (Pramienverbilligung bei der Krankenkasse,
Direkizahlungen, Subventionen, Stipendien etc.)

e es besteht die Gefahr der Uberschreitung der Vermégens-
grenze fiir den Bezug der Direkizahlungen, Investitions-
kredite, Subventionen oder Stipendien

In all diesen Fallen gilt es, die individuell richtige, steu-
erbeglinstigte Sparform zu finden. Wie oben bereits
aufgezeigt wurde, weist heute der Beitritt zur freiwilli-
gen beruflichen Vorsorge beim Berufsverband gegen-
Uber den anderen Vorsorgeformen besondere Vorteile
auf. Diese Losung ist insbesondere aufgrund der Mog-
lichkeit zusatzliche Einkaufsbeitrage fiir fehlende Versi-
cherungsjahre zu leisten sehr flexibel. Die Beitrage
kdnnen so optimal an die Betriebsergebnisse ange-
passt werden, die Rendite ist sehr gut und bei einem

vorzeitigen Bezug von Kapital (mdglich, sofern die Be-
dingungen erfiillt sind) entstehen keine Riickkaufsver-
luste. Dank dem, dass die Beitrage zur Halfte dem Be-
trieb belastet werden kénnen, sinkt auch die Pramien-
rechnung der AHV um einen Betrag von 4.75 % der
eingelegten Pramie.

Verfiigt der Bauer gar (ber ein Einkommen, das die
Grenzwerte zur ungekiirzten Auszahlung der Direktzah-
lungen Uberschreitet, kann durch die Einlage in die
Siule 2b das Uberschreiten verhindert und damit der
Vollbezug der Beitrage gesichert werden. Dasselbe gilt
in vielen Kantonen fiir den Bezug der Krankenkassen-
pramienverbilligung und das Anrecht auf Investitions-
kredite, Subventionen, Stipendien etc..

Verfiigt der Landwirt (iber ein Vermdgen das liber der
Limite zum Bezug der Direktzahlungen liegt, so kann
der Wegfall der Direktzahlungen durch den Einkauf von
Beitragsjahren in der zweiten Saule verhindert werden.
Auch dies gilt, je nach Kanton, fiir die Krankenkassen-
pramienverbilligung, den Anspruch auf Subventionen,
Investitionskrediten, Stipendien etc..

Ausserhalb der 2. Sdule bietet SBV Versicherungen
Personen, die eine Geldanlage mit guter Rendite und
steuerlichen Vorteilen suchen, im Rahmen der Saule
3b, eine sehr vorteilhafte Losung an. Je nach finanziel-
ler Situation kdnnen pro Jahr nur kleine oder aber auch
sehr hohe Beitrage einbezahlt werden. Die Ldsung eig-
net sich fur kurzfristiges Sparen ebenso gut wie fiir
langjahrige Anlagen (z.B. Ersatz fiir Obligationen etc.).
Bei einem friihzeitigen Riickzug des Geldes entsteht
keinerlei Rickkaufsverlust. Die Versicherung kann aber
auch als Instrument fiir die Absicherung von Krediten
(Verpfandung) dienen und die Anspruchberechtigung
kann frei gewahlt werden.

Beratung ist wichtig

Bei jeder anvisierten Losung gilt es, die Gesamtinteres-
sen der Bauernfamilie im Auge zu behalten. Ein einsei-
tiges Steuerspardenken kann sich fiir den Betrieb und
damit fir die Familie sehr negativ auswirken. Was fiir
alle Versicherungsfragen gilt, ist im speziellen fiir den
richtigen Aufbau der Alters, Invaliden- und Hinterlas-
senenvorsorge zu berlicksichtigen. Damit man die vor-
teilhafteste Losung findet, braucht es eine seridse,
fachkundige Beratung. Diese kann am besten im Zu-
sammenspiel zwischen Bauer / Bauerin, Buchhalter /
Betriebsberater und neutralem landwirtschaftlichen
Versicherungsberater eruiert werden. Es ist empfeh-
lenswert, die neutralen landwirtwirtschaftlichen Versi-
cherungsberatungsstellen, die entweder beim kantona-
len Bauernsekretariat, der bauerlichen Buchstelle oder
der Agrisano-Geschaftsstelle angeschlossen sind oder
den Beratungsdienst von SBV Versicherungen in Brugg,
@ 056 462 51 55, in Anspruch zu nehmen. Es lohnt
sich!

Fritz Schober, Leiter Departement Soziales, Bildung,
Dienstleistungen, Schweiz. Bauernverband, Brugg

a2ie g BVVersicherungen
USPAssurances

Tel. 056 462 51 55
Fax 056 461 71 05

Laurstrasse 10,
5201 Brugg AG 1

info@sbv-versicherungen.ch
www.sbv-versicherungen.ch
Ausgabe 2.06



	Steuervorteile von Sparanlagen bei 
	Die "normale" Lebensversicherung (Säule 3b)
	Die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
	Die freiwillige berufliche Vorsorge (Säule 2b)
	Kapital ist fest gebunden
	Von der Vorsorgeeinrichtung des Berufsverbandes profitieren
	Beratung ist wichtig

